
Artikel V

Die in diesem Geseke vorgesehenen Steuersätje sind erstmalig mit Wir
kung vom 1. Januar 1946 anzuwenden.

Ausgefertigt in Berlin, den 11. Februar 1946.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Originaltexte dieses 
Gesekes sind von P. Koenig, Armeekorpsgeneral, G. Shukow, Marschall 
der Sowjetunion, Joseph T. McNarney, General, und H. M. Burrough, 
Admiral, unterzeichnet.)

Kommunique
20. Sitjung des Kontrollrates

Am 20. Februar fand in Berlin die ordentliche Sit}ung des Kontroll
rates unter dem Vorsit; von General Koenig statt.

Auf der Sitjung waren Marschall Shukow, General McNarney und 
Admiral Burrough anwesend.

Der Kontrollrat Unterzeichnete das Gese^ Nr. 16 über die Ehe
schließung, das an Stelle des Nazigesetjes vom 6. Juli 1938 in Kraft tritt. 
Das Gesetz wird am l.März veröffentlicht werden.

Der Kontrollrat billigte den Bericht des Koordinierungskomitees über 
deutsche Industriezweige, die zu vernichten oder zu beschränken sind.

Alliierte Kontrollbehörde — Kontrollrat

Gesetz Nr. 16
Ehegesetz

ERSTER ABSCHNITT

Recht der Eheschließung
A. E h e f ä h i g k e i t

§ 1
Ehemündigkeit

1. Ein Mann soll nicht vor Vollendung des einundzwanzigsten Lebens
jahres, eine Frau soll nicht vor Vollendung des sechzehnten Lebens
jahres eine Ehe eingehen.

2. Dem Mann und der Frau kann Befreiung von dieser Vorschrift be
willigt werden, dem Mann jedoch nur dann, wenn er das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet hat und nicht mehr unter elterlicher Gewalt oder 
unter Vormundschaft steht.
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